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L34008 Abgabenordnung Vorarlberg

L37018 Getränkeabgabe Speiseeissteuer Vorarlberg

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

AbgVG Vlbg 1984 §129;

AbgVG Vlbg 1984 §82 Abs1;

AbgVG Vlbg 1984 §82 Abs2;

BAO §201;

BAO §311;

GetränkesteuerG Vlbg;

VwRallg;

Rechtssatz

Eine Berichtigungsmöglichkeit von bereits abgegebenen Abgabenerklärungen kennt das Vlbg AbgVG zwar, aber nur

innerhalb einer Frist von einem Monat nach Einreichung der Erklärung. Mit der abgegebenen Erklärung über die

Selbstberechnung der Abgaben gelten diese als festgesetzt, die Berichtigung der Abgabenerklärung innerhalb der Frist

hat die Wirkung, daß die Abgaben im vom Abgabep=ichtigen berichtigten Ausmaß als neu festgesetzt gelten. Nach

Ablauf dieser Frist besteht diese Berichtigungsmöglichkeit nicht mehr, sodaß auch im Falle der Abgabe einer

berichtigten Abgabenerklärung die Abgaben im ursprünglichen Ausmaß weiterhin als festgesetzt gelten. Die

"berichtigte Abgabenerklärung" ist jedoch dann ein Anbringen, mit dem der Abgabep=ichtige die Richtigkeit der

ursprünglichen Selbstberechnung verneint und eine Änderung im vorgebrachten Umfang begehrt. Ein solches

Anbringen unterliegt der Entscheidungspflicht.
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